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Erwägungen
E. 1
1.1Als nicht berufungsfähiger Entscheid kann der Entscheid des Rechtsöffnungsgerichts nach Art. 80 ff. des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1) mit Beschwerde angefochten werden (Art. 319 lit. a in Verbindung mit Art. 309 lit. b Ziffer 3 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Zuständig zur Beurteilung der Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gesetzes betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [GOG, SG 154.100]).
1.2Die Beschwerde gegen den Rechtsöffnungsentscheid ist innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 251 lit. a ZPO). Das Zivilgericht versandte die schriftliche Begründung seines Entscheids am 6. Dezember 2021 per Gerichtsurkunde an die Schuldnerin. Wegen eines bestehenden Nachsende- bzw. Umleitungsauftrags an eine Postlageradresse (4002 Basel 2) sandte die Post die Sendung am 8. Dezember 2021 zurück an das Zivilgericht, wo sie am 9. Dezember 2021 eintraf. Das Zivilgericht sandte daraufhin noch am gleichen Tag den schriftlich begründeten Entscheid nochmals an die Schuldnerin, diesmal per A-Post, versehen mit dem Hinweis, dass gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO der Entscheid am siebten Tage der Abholfrist als zugestellt gelte, weshalb allfällige Fristen schon zu laufen begonnen hätten. Die Schuldnerin bestreitet in ihrer Beschwerde, dass ein Postlagerungsauftrag an die Post vorgelegen habe, und beantragt die «Verlängerung der Frist zur Erwiderung auf die Gerichtsentscheidung». Sie macht geltend, der Entscheid sei ihr erst am 22. Dezember 2021 zugestellt worden. Den von der Schuldnerin eingereichten Dokumenten ist jedoch zu entnehmen, dass sie � entgegen ihrer anderslautenden Behauptung � am 20. Juli 2021 einen Postumleitungsauftrag an die Post an die vorübergehende Adresse «Postlagernd 4002 Basel 2 Annahme Schweiz» erteilt hatte. Mit einem solchen Umleitungsauftrag zu einer Postlagernd-Adresse können sich Auftraggeber Postsendungen während einer bestimmten Zeit an eine Postfiliale ihrer Wahl zustellen lassen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt die Zustellfiktion gemäss Art. 138 Abs. 3 Bst. a ZPO nach Ablauf der siebentägigen Abholfrist auch bei «postlagernd»-Aufträgen des Empfängers, wenn er mit der Zustellung einer behördlichen Mitteilung rechnen musste. In BGE 134 V 49 E. 4 S. 52 hielt das Bundesgericht mit Zustimmung sämtlicher Abteilungen fest, dass aus Gleichbehandlungs-, Missbrauchs- und Praktikabilitätsüberlegungen auch beim Postrückbehaltungsauftrag die Zustellfiktion gelte, wonach eine eingeschriebene Sendung spätestens am letzten Tag einer Frist von sieben Tagen ab Eingang bei der Poststelle am Ort des Empfängers als zugestellt zu betrachten sei. Dies gilt nach Lehre und Rechtsprechung aus den gleichen Überlegungen auch bei Nachsendeaufträgen postlagernd (statt vieler BGer 5P.425/2005 vom 20. Januar 2006 E. 3.2, 5A_790/2019 vom 20. Januar 2020 E. 3.2.2 und 4A.360/2021 vom 6. Januar 2022;Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar. Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 138 N 21;Frei, in: Berner Kommentar. Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2012, Art. 138 N 21;Sutter-Somm/ Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Art. 138 N 8;Egli, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 20 N 57).
Die Schuldnerin hat gegen den am 22. Oktober 2021 im Dispositiv versandten Entscheid (Zustelldatum, 26. Oktober 2021) beim Zivilgericht Beschwerde erhoben, welche vom Zivilgericht gemäss Verfügung vom 8. November 2021 als Antrag auf schriftliche Begründung entgegengenommen worden ist. Da die Schuldnerin somit zweifelsohne mit der Zustellung gerichtlicher Post rechnen musste (vgl. dazu BGE 141 II 429 E. 3.1 S. 431 f. [= Pra 2015 Nr. 53] und 134 V 49 E. 4 S. 52), ist das Zivilgericht zu Recht von der Zustellfiktion gemäss Art. 138 Abs. 3 Bst. a ZPO ausgegangen. Da bei postlagernden Sendungen keine schriftliche Abholungseinladung erfolgt, beginnt die Frist für den Eintritt der Zustellungsfiktion am Tag nach Eingang bei dem durch den Nachsendeauftrag bestimmten Postamt (BGer 5P.425/2005 vom 20. Januar 2006 E. 3.3). Der schriftlich begründete Entscheid wurde gemäss Sendungsverfolgungsbericht per Gerichtsurkunde am 6. Dezember 2021 der Post übergeben und traf am 8. Dezember 2021 postlagernd in der Poststelle bereit zur Abholung ein. Gemäss der vorgenannten Zustellfiktion gilt die Sendung somit als am 15. Dezember 2021 zugestellt. Die 10-tägige Frist zur Erhebung einer Beschwerde gegen diesen Entscheid ist somit am 27. Dezember 2021 abgelaufen. Die am 31. Dezember 2021 der Post übergebene Beschwerde ist daher verspätet, weshalb auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann. Lediglich ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass auf die Beschwerde auch nicht eingetreten werden könnte, wenn diese als rechtzeitig erhoben zu qualifizieren wäre, wie sich aus der nachfolgenden Erwägung ergibt.
1.3Aus der gesetzlichen Pflicht, die Beschwerde zu begründen (Art. 321 Abs. 1 ZPO), fliesst die Pflicht, mit der Beschwerde konkrete Anträge zu stellen, ansonsten auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann (AGE BEZ.2019.5 vom 29. März 2019 E. 1.3). Mit den konkreten Rechtsbegehren gibt die beschwerdeführende Person bekannt, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird, mithin dieser Entscheid zu ihren Gunsten abgeändert werden soll (näher dazuKunz, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO Rechtsmittel Berufung und Beschwerde. Kommentar zu den Art. 308�327a ZPO, Basel 2013, Art. 321 N 30 und Art. 311 N 60 f.;Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 321 N 14 undReetz/Theiler, ebenda, Art. 311 N 34). Eine Beschränkung darauf, lediglich die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids zu beantragen, genügt nicht, sondern es muss ein Antrag in der Sache gestellt werden (AGE BEZ.2019.5 vom 29. März 2019 E. 1.3, BEZ.2013.45 vom 1. November 2013 E. 2.1 und BEZ.2013.2 vom 18. Januar 2013 E. 1.2;Jeandin, in: Code de procédure civile commenté, Basel 2011, Art. 321 N 5). Vorliegend stellt die Schuldnerin in ihrer Beschwerde den Antrag, es sei der angefochtene Entscheid vom 22. Oktober 2021 «betr. Nichteintreten vollumfänglich aufzuheben» und es sei der genannte Entscheid «nicht wieder aufzunehmen», da er ihr nicht am 6. Dezember 2021 zugestellt worden sei. Im angefochtenen Entscheid wurde dem Gläubiger für den Zahlungsbefehl Nr. [...] des Betreibungsamt Basel-Stadt vom 3. Juni 2021 definitive Rechtsöffnung erteilt. Es ist daher nicht nachvollziehbar, inwiefern der angefochtene Entscheid betreffend «Nichteintreten» aufgehoben werden soll. Zudem kann der Antrag, den angefochtenen Entscheid «nicht wieder aufzunehmen» nicht als genügender Antrag in der Sache qualifiziert werden. Die Schuldnerin stellt in Bezug auf das Rechtsöffnungsgesuch keinen Antrag in der Sache und zeigt auch in der Beschwerdebegründung in keiner Weise auf, weshalb die Rechtsöffnung im vorliegenden Fall zu Unrecht erteilt worden sein soll. Es fehlt somit an einer den Anforderungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO entsprechenden Begründung. Somit könnte auf die Beschwerde nicht eingetreten werden, selbst wenn diese als rechtzeitig erhoben angesehen würde.
E. 2
Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Schuldnerin die Gerichtskosten (Art. 106 Abs. 1 ZPO) des Beschwerdeverfahrens von CHF 400.� festgelegt (vgl. Art. 61 in Verbindung mit Art. 48 der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [GebV SchKG, SR 281.35]). Eine Parteientschädigung an den Gläubiger ist nicht geschuldet, da keine Beschwerdeantwort eingeholt worden ist.
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